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Das Volk soll noch einmal
über die «Heiratsstrafe» abstimmen
Die Mitte will ihre Initiative trotz Annahme der Individualbesteuerung nicht zurückziehen

FABIAN SCHÄFER

So schnell gibt die Mitte nicht auf. Die
Partei will ihre Volksinitiative gegen die
vielzitierte «Heiratsstrafe» bei der Bun-
dessteuer nicht zurückziehen. Dies hat
der Parteipräsident Philipp Matthias
Bregy am Samstag an der Delegierten-
versammlung in Zug bekanntgegeben.
«Das Schweizervolk soll über die Initia-
tive abstimmen dürfen.»

Der Entscheid war mit Spannung er-
wartet worden. Denn eigentlich hat das
Volk im langjährigen Streit um die Be-
steuerung von Ehepaaren soeben ein
Machtwort gesprochen: Mit einer Mehr-
heit von 54,3 Prozent beschlossen die
Stimmberechtigten am 8. März die Ein-
führung der Individualbesteuerung. Die
Vorlage sieht vor, dass auch Verheira-
tete künftig zwei separate Steuererklä-
rungen ausfüllen und als Einzelperso-
nen Steuern zahlen.

Mit dieser Reform wird die «Hei-
ratsstrafe», die primär Doppelverdiener
und Rentner betrifft, zwar ebenfalls eli-
miniert – aber nicht so, wie es die Mitte-
Partei wollte. Ihre Initiative verlangt das
genaue Gegenteil der Individualisie-
rung: Die Mitte betrachtet die Ehe nach
wie vor als Wirtschaftsgemeinschaft und
verlangt deshalb zwingend eine gemein-
same Besteuerung.

Die Mitte hat vehement gegen die
Individualbesteuerung gekämpft, letzt-
lich aber relativ klar verloren. Gewon-
nen hat eine ungewöhnliche Allianz um
SP, FDP, Grüne und GLP. In diesem La-
ger wurde weitherum erwartet, dass die
Mitte ihre Initiative nun zurückzieht, um
keine zweite Niederlage zu riskieren –
und auch, um sich nicht dem Vorwurf
der Zwängerei auszusetzen.

Bei einem Ja wird es knifflig

Daraus wird nun nichts. Zwar obliegt es
formell dem Initiativkomitee,über einen
allfälligen Rückzug zu entscheiden.Doch
nach Bregys klarer Ansage wäre ein sol-
cher Schritt nicht nur erstaunlich, son-
dern auch peinlich. Somit ist davon aus-
zugehen,dass dieVolksabstimmung über
die Mitte-Initiative im November 2026
oder im Februar 2027 stattfindet. Wird
sie abgelehnt, ist der Fall klar: Der jahr-
zehntelange Zwist um die «Heiratsstrafe»
wäre damit definitiv beigelegt. Der Um-
setzung der Individualbesteuerung in den
Kantonen, die bis im Jahr 2032 erfolgen
soll, stünde nichts mehr im Wege.

Verzwickt ist die Situation hingegen,
wenn die Initiative angenommen wird.
Theoretisch wäre es zwar möglich,
die Individualbesteuerung auf Stufe
der Kantons- und Gemeindesteuern
trotzdem einzuführen, weil die Mitte-
Initiative einzig die Bundessteuer er-
fasst. Praktisch wäre eine solche Option
aber nahezu ausgeschlossen. Zum
einen wäre es eine administrative Zu-
mutung, zwei unterschiedliche Systeme
parallel zu betreiben. Zum anderen ver-
langt die Verfassung die Harmonisie-
rung der Einkommenssteuer von Bund
und Kantonen.

Klar ist, dass die Individualbesteue-
rung auf Bundesebene nicht in Kraft
treten könnte. Technisch wäre es somit
naheliegend, die Reform auch auf kan-
tonaler Ebene abzusagen. Ob dies poli-
tisch mehrheitsfähig wäre, ist eine an-
dere Frage. Möglich wäre sogar eine
weitere Ehrenrunde in dieser an Ehren-
runden reichen Diskussion: Wenn das
Parlament das Gesetz über die Indivi-

dualbesteuerung nach Annahme der
Mitte-Initiative wieder aufhebt, könn-
ten linke und liberale Kreise dagegen
das Referendum ergreifen. Wenn das
Volk dann am Gesetz festhält, wird die
Sache erst recht heiter.

Höhere Steuerausfälle

Bundesrat und Parlament hätten nicht
viel Zeit, um eine Lösung zu suchen.
Die Mitte-Initiative gibt ihnen drei
Jahre für die Umsetzung – nach dieser
Frist müsste der Bundesrat notfalls auf
dem Verordnungsweg das Modell der
alternativen Steuerberechnung einfüh-
ren. Dieses sieht vor, dass der Fiskus
für jedes Ehepaar berechnet, wie viel
es bei einer individuellen und wie viel
bei einer gemeinsamen Veranlagung be-
zahlen muss. Der tiefere Betrag wird in
Rechnung gestellt.

Dieses Modell wäre ausgesprochen
«ehefreundlich». Im Gegensatz zur Indi-
vidualbesteuerung würde der Zivilstand

nach wie vor eine Rolle spielen. Verbo-
ten wäre zwar eine Benachteiligung von
Ehepaaren gegenüber ledigen Paaren,
das Gegenteil aber – der «Heiratsbonus»,
von dem manche Ehepaare bereits heute
profitieren – wäre weiterhin zulässig.

Je nach Umsetzung wären die Steuer-
ausfälle für den Bund mit diesem
Modell deutlich grösser als mit der Indi-
vidualbesteuerung. Kleiner wären hin-
gegen die Erwerbsanreize. Gemäss dem
Bund dürfte die Individualbesteuerung
dazu führen, dass vor allem verheiratete
Frauen ihr Pensum erhöhen, weil dies
steuerlich attraktiver wird.

Als Nächstes wird der Ständerat in
der Junisession über die Mitte-Initia-
tive diskutieren. Die Mitte selbst möchte
einen Gegenvorschlag herausholen, ist
damit aber in der Vorberatung abge-
blitzt.Wenn sie auch im Ständerat schei-
tert, steht der Volksabstimmung nichts
mehr im Weg. Sobald der Bundesrat den
Termin definitiv festgesetzt hat, ist ein
Rückzug nicht mehr möglich.

Der Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy riskiert ein zweites Kräftemessen mit den Liberalen und Linken. URS FLÜELER / KEYSTONE
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«Die Gesellschaft würde mehr Repression
vonseiten der Kesb nicht akzeptieren»
Jürg Vögtli hat lange für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gearbeitet. Im Gespräch mit Simon Hehli erklärt er,
warum das Bashing gegen die Behörde trotz Fällen wie jenem in Kerzers aus der Mode gekommen ist

Am 10.März zündete sich in einem
Postauto in Kerzers ein 65-jähriger
Mann an, der am Rand der Gesell-
schaft gelebt hatte. Er riss vier Passa-
giere und den Chauffeur mit sich in
den Tod. Die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde (Kesb) Oberland
West hatte den schwer krankenMann
zwar imBlick,er hatte einenBeistand
bekommen – und doch erkannte nie-
mand seine Gefährlichkeit.Wie ist so
etwas möglich? Und wie schwierig ist
die Arbeit der Kesb heute generell?

Jürg Vögtli kennt die Praxis der
Kesb, seit diese 2013 die bisherigen
Vormundschaftsbehörden abgelöst
hat. Der Theologe und Jurist arbei-
tete bis im Sommer 2025 bei der Kesb
Olten-Gösgen, die er bis 2023 leitete.
Zuvor war er zehn Jahre lang Leiter
der Amtsvormundschaft Brugg. Nun
ist er in seinen ursprünglichen Beruf
zurückgekehrt und arbeitet als refor-
mierter Pfarrer in der Kirchgemeinde
Wohlen-Villmergen.

Herr Vögtli, ein Mann mit gescheiterter
Ehe, einem Alkoholproblem und einer
schweren körperlichen Krankheit:Hat es
eine Kesb oft mit solchen Fällen zu tun?
Ja, die Kesb beschäftigt sich regelmässig
mit Menschen, die mit solchen Proble-
men kämpfen und die Hilfe und Schutz
benötigen. Im Fall Kerzers hat die Kesb
wohl deshalb dem Mann einen Bei-
stand gegeben. Welche konkreten Auf-
gaben dieser Beistand hatte,weiss ich in-
des nicht.

Aus der Ferne betrachtet: Hätte die Tat
verhindert werden können?
Ich kenne den Fall lediglich aus der
Presse und kann deshalb diese Frage
nicht beantworten. Grundsätzlich gilt:
Die Kesb hat nicht in erster Linie die
Aufgabe, Straftaten zu verhindern.
Aber wenn sie sich um einen Menschen
kümmert, der sich in einer schwierigen
Lebenslage befindet, kann sie dazu bei-
tragen, dass dieser Mensch weder sich
noch andere Menschen gefährdet.

Es ist noch nicht allzu lange her, da hat
man Randständige einfach weggesperrt.
Diese Zeiten sind glücklicherweise vor-
bei.Früher reichte es ja,eine ledigeMut-
ter zu sein,um in denFokus derBehörde
zu geraten und in einer Anstalt «ver-
sorgt» zu werden. Zu solchen Zustän-
den will niemand mehr zurück. Wir le-
ben in einer freiheitlichen Gesellschaft.

Und der Preis dafür ist, dass so etwas
wie in Kerzers passieren kann?
Ein Nullrisiko gibt es nicht. Von 1000
Personen, die in einer ähnlichen Situa-
tion sind wie der mutmassliche Täter
von Kerzers, begehen mindestens 999
keine solche Tat. Man darf Menschen
nicht präventiv in psychiatrische Klini-
ken einweisen, um alle Eventualitäten
auszuschliessen. Psychiatrien sehen sich
heute vor allem alsAkutspitäler für psy-
chische Krankheiten und nicht als Insti-
tutionen, wo man auffällige Menschen
zum Schutz der Gesellschaft längerfris-
tig parkiert. Heutzutage würde die Ge-
sellschaftmehrRepression vonseitender
Kesb auch gar nicht mehr akzeptieren.

Woran machen Sie das fest?
Das sieht man am stärksten im Kindes-
schutz.Wenn die Kesb eingreift oder gar
ein Kind fremdplatziert, gibt es schnell
Kritik. Bei Kindern von psychisch kran-
ken Eltern oder von Eltern mit Sucht-
problemenmussdieKesb jedochmanch-
mal auch Massnahmen anordnen, mit
denen die Eltern nicht einverstanden
sind.DiebetroffenenKinderwürden sich
sonst später zu Recht darüber beklagen,
dass man sie nicht besser geschützt hat.

Selbst wenn Repression out ist: Braucht
es nicht auch bei Erwachsenen manch-
mal Zwang?

Die meisten Hilfestellungen funktio-
nieren am besten, wenn die betroffene
Person kooperationsbereit ist und Hilfe
akzeptiert. Menschen mit Suchtproble-
men oder mit psychischen Problemen
sind aber gerade wegen ihres Problems
oft nicht oder nur teilweise in der Lage,
Hilfe anzunehmen.

Dann gibt es das Mittel der fürsorgeri-
schen Unterbringung.
Ja, aber die Hürden dafür sind hoch.
Eine Person darf nur gegen ihren Wil-
len in eine Klinik eingewiesen werden,
wenn dies für die Behandlung ihrer psy-
chischen Krankheit zwingend notwen-
dig ist. Die fürsorgerische Unterbrin-
gung dient in erster Linie dem Schutz
und der Fürsorge der betroffenen Per-
son selbst. Nicht jede Person, die sich
auffällig verhält oder bei der ein Ver-
dacht auf eine persönliche Störung vor-
liegt, kann deshalb von der Kesb in eine
psychiatrische Klinik eingewiesen wer-
den – selbst wenn die Kesb befürchtet,
dass diese Person eine Gefahr für an-
dere darstellt. So lautet die geltende
Praxis der Gerichte. Die Kesb, für die
ich tätig war, wurde deswegen auch
schon gerügt.

Worum ging es da?
Die Kesb hatte für einen Mann, der be-
reits einmal Feuer gelegt hatte und des-
wegen im Gefängnis sass, nach dessen
Entlassung aus dem Gefängnis eine für-
sorgerische Unterbringung angeordnet.
Dies geschah,weil man befürchtete, dass
er vielleicht erneut Straftaten begehen
könnte. Dagegen beschwerte sich der
Mann beim Gericht und verlangte, dass
die fürsorgerische Unterbringung auf-
gehoben wird: Er brauche weder eine
psychiatrische Behandlung noch eine
Beistandschaft. Das Gericht gab ihm

recht: Eine fürsorgerische Unterbrin-
gung diene eben allein dem Schutz und
derBehandlungderbetroffenenPerson–
und nicht demSchutz derAllgemeinheit.

Welche Mittel hat die Kesb sonst im Um-
gang mit schwierigen Personen?
Heute nimmt man Randständige, Mes-
sies, Obdachlose nicht mehr «an die
Leine», sondern spannt ein Netz auf, um
sie aufzufangen. Es gibt eine Reihe von
unterstützenden Massnahmen, von der
Wohnbegleitung über die Psychiatrie-
spitex bis zur Beistandschaft. Dieses
Netz soll den Menschen unterstützen
und kann auch dazu beitragen, dass er
für seine Familie, seine Nachbarn und
seine Wohngemeinde keine Belastung
mehr darstellt. Mit Netz ist auch ge-
meint, dass die verschiedenen helfenden
Stellen miteinander kommunizieren.

Wie kann die Kesb eruieren, ob ein
Randständiger bloss kauzig und harm-
los ist – oder doch eine potenzielle Ge-
fahr darstellt?
Sie klärt in erster Linie ab, ob diese
Person sich durch ihr Verhalten selbst
gefährdet und deshalb selbst Schutz
und Unterstützung benötigt. Sie hat für
solche Abklärungen Fachpersonen mit
den nötigen Kenntnissen und Metho-
den. Es ist für die Kesb jedoch stets
schwierig abzuschätzen, ob eine Person
lediglich auffällig ist – oder ob sie auch
andere Menschen gefährden könnte.
Wenn die Kesb einen solchen Ver-
dacht hat, arbeitet sie mit der Polizei
zusammen. In den meisten Kantonen
hat die Polizei ein Bedrohungsmanage-
ment. Das ist eine Fachstelle, die kri-
tische Fälle beobachtet und beurteilt.
In schweren Fällen lassen die Strafver-
folgungsbehörden ein psychiatrisches
Gutachten erstellen.

Im Fall des Täters von Kerzers gab es
Alarmsignale: Er verschanzte sich 2019
in einem Gebäude des Schweizer Fern-
sehens und drohte, sich etwas anzutun.
Trotzdem ist nichts passiert.Muss derBei-
standnundamit rechnen,dass er juristisch
zur Rechenschaft gezogen wird?
Für vermögensrechtliche Schäden haf-
tet der Kanton, in dem der Beistand an-
gestellt ist.Beistände und Behördenmit-
glieder können aber auch von den Straf-
behörden angeklagt werden. Es kann
ihnen vorgeworfen werden, sie hätten
falsch oder nicht richtig reagiert und
seien deshalb für die Verletzung oder
Tötung anderer Menschen verantwort-
lich. Solche Verfahren stellen für Bei-
stände und Behörden eine grosse Belas-
tung dar. Ich denke dabei insbesondere
an den bekannten Fall Flaach.

Dort tötete 2015 eine 27-jährige Mutter
ihre beiden kleinen Kinder, nachdem die
Kesb den Eltern aufgrund einer Gefähr-
dungsmeldung die Obhut entzogen und
die Kinder fremdplatziert hatte.
Das war kurz nach der Ablösung der
altenVormundschaften durch die Kesb,
ein denkbar schlechter Start! Es hiess
in der Presse, die Kesb und der Bei-
stand seien für den Tod der Kinder ver-
antwortlich, weil sie der Mutter erlaubt
hatten, die Kinder über die Festtage
zu sich zu nehmen. Natürlich konnte
man im Nachhinein behaupten, dass
die Behörden dies niemals hätten zu-
lassen dürfen.

Aber?
Eltern haben grundsätzlich ein Recht
auf persönlichenVerkehr mit ihren Kin-
dern, und umgekehrt. Es braucht dann
schon sehr handfeste Hinweise, dass die
Gefahr besteht, dass eine Mutter ihren
Kindern etwas antun könnte, um ihr
einen Besuch zu verweigern. Ein Gut-
achten entlastete später die Kesb: Die
Verantwortlichen hätten nicht vorher-
sehen können, dass die Mutter zu einer
solchen Tat fähig gewesen wäre.

Im Fall Kerzers gibt es bisher kaum eine
Suche nach vermeintlichen Schuldigen.
Auf den ersten Blick ist dies wirklich er-
staunlich. Vielleicht liegt es daran, dass
die Hintergründe erst nach und nach
bekannt werden – und dass das mediale
Interesse in der Zwischenzeit bereits
etwas verpufft ist. Zudem hat sich bis-
her, anders als im Fall Crans-Montana,
auch noch niemand als offensichtlicher
Sündenbock angeboten. Das kann sich
womöglich noch ändern, wenn mehr In-
formationen vorliegen. In einem solchen
Fall können verschiedene Beteiligte in
die Kritik geraten: Die Kesb, der Bei-
stand, das Spital und die Polizei.

Könnte das zur Folge haben, dass die
Kesb wieder vermehrt auf Repression
setzt, um sich aus der Schusslinie zu
nehmen?
Die Kesb darf sich bei ihren Entschei-
dungen nicht durch die Angst vor mög-
licher Kritik leiten lassen. Sie muss sich
an das geltende Recht halten und die-
ses umsetzen.

Ist die Arbeit der Kesb schwieriger ge-
worden?
Ja. Unsere Gesellschaft ist vielfältiger
und komplexer als früher. Die Kesb hat
es heute mit Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Kulturen zu tun. In man-
chen Fällen ist allein schon die sprach-
liche Verständigung ein Problem. Auch
die Familienmodelle sind heute vielfälti-
ger und herausfordernder als früher. Ich
denke an die vielen Scheidungen, Patch-
work-Familien und Alleinerziehenden.
Nicht zu vergessen ist auch die stei-
gende Lebenserwartung der Menschen.
Die Kesb hat es immer öfter mit älteren
Menschen zu tun, die dement sind. Ein
Problem stellen dabei auch die mangeln-
den Ressourcen dar.

Wie zeigt sich das?
Die Sozialdienste haben Mühe, genug
Beistände zu finden.Wegen der starken
Belastung in diesem Job gibt es auch
häufige Wechsel. Das verhindert eine
Kontinuität bei der Betreuung von rand-
ständigen Menschen. Sie brauchen eine
Ansprechperson, zu der sie Vertrauen
aufbauen können und die gut informiert
ist über ihren Fall.

Es fällt auf, dass die Kritik an der Kesb
heute weniger laut ist. Noch 2019 wäre
beinahe eine Volksinitiative aus SVP-
Kreisen zustande gekommen, die ihre
Kompetenzen drastisch beschnitten und
die Rolle der Familie gestärkt hätte.
Die Gesellschaft anerkennt mittlerweile,
dass die Arbeit einer solchen Behörde
grundsätzlich herausfordernd ist. Und
dass sich durch die Einführung des Kin-
des- undErwachsenenschutzrechtes 2013
einiges verbessert hat. Im früheren Vor-
mundschaftswesen gab es Missstände.
Zu Recht wurde damals kritisiert, dass
die Milizbehörden zu wenig professio-
nell agierten und zu häufig wegschauten,
etwa bei sexuellem Missbrauch in Kin-
derheimen.Mit der Einführung derKesb
wollte man eine Verbesserung erzielen.
Ichwardeshalbüberrascht,wie vehement
gewisse Kreise gegen die neue Behörde
Sturm liefen. Ich bin froh,dass sich dieser
Sturm inzwischen etwas gelegt hat.

Wir leben in einer Zeit der Krisen. Merkt
man, dass dadurch mehr Leute die Kon-
trolle verlieren?
Ich höre von solchen Phänomenen zwar
aus Kreisen der Psychiatrie und der Psy-
chologie. Ich selbst konnte dies aber so
nicht generell beobachten, weder frü-
her als Kesb-Mitarbeiter noch heute als
Pfarrer. Die Leute in meiner Kirchge-
meinde nehmen die Nachrichten über
die verschiedenen Kriege in der Welt
wahr und machen sich darüber auch
ernsthafte Gedanken. Doch letztlich
sind es vor allem die persönlichen Kri-
sen, die sie beschäftigen.

«Von 1000 Personen,
die in einer ähnlichen
Situation sind wie
der mutmassliche Täter
von Kerzers,
begehen mindestens 999
keine solche Tat.»

Kaum einer kennt die Kesb-Praxis aus eigener Erfahrung so gut wie er: Jürg Vögtli,
heute Pfarrer in Wohlen. SEVERIN BIGLER / CH MEDIA


